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PalliativmedizinPalliativmedizin: : altealte VorstellungVorstellung
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PalliativmedizinPalliativmedizin: : neueneue VorstellungVorstellung

Diagnose Tod



Palliativmedizin ist Betreuung
fü r die letzte Lebensphase,

nicht nur in der letzten Lebensphase
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Bei Patienten, die sich zwar noch nicht im Sterben 
befinden, aber nach ärztlicher Erkenntnis aller 
Voraussicht nach in absehbarer Zeit sterben 
werden, weil die Krankheit weit fortgeschritten ist, 
kann eine Änderung des Behandlungszieles 
indiziert sein, wenn lebenserhaltende Ma ß nahmen 
Leiden nur verlängern wü rden und die Änderung 
des Therapieziels dem Willen des Patienten 
entspricht.

Grundsä tze der BÄK zur ä rztlichen Sterbebegleitung 2004



Maximaltherapie
Minimaltherapie
Therapieabbruch
Therapiereduktion

Therapiedeeskalation



Palliativmedizin ist die 

Weiterführung der für den Patienten 

optimalen Therapie mit geä ndertem 

Therapieziel



Therapieziele

l Heilung (Restitutio ad integrum)

l Lebensverlä ngerung

l Rehabilitation

l Linderung/Vermeidung von Leiden

l Lebensqualitä t



Wenn „nichts mehr zu machen“ ist,

ist noch viel zu tun.



Ü berprüfung der Indikation

1. Was ist hier das Therapieziel?
2. Ist dieses Therapieziel realistisch?

3. Stimmt dieses Therapieziel mit dem 
Patientenwillen überein?



Vor der Diskussion über Patientenver-
fügungen bzw. mutmaßlichem Patien-
tenwillen ist die medizinische Indikation 
für die durchgeführten Maßnahmen zu 
überprüfen.
Bei bestehender medizinischen Indikation 
ist die Ü bereinstimmung des angestreb-
ten Therapieziels mit dem Patientenwillen 
zu klä ren.





These I

Die Kombination einer PV mit einer 
Vorsorgevollmacht ist auch aus 
ä rztlicher Sicht empfehlenswert.



Begründung

l Rechtssicherheit

l ein klarer Ansprechpartner

l bessere Kommunikation

l gemeinsame Verantwortung



These II

Patientenverfügungen sollten im 
Regelfall nach einer qualifizierten 
ä rztlichen Beratung erstellt werden.



Begründung
l Patientenverfügungen (PV) sind ein 

Mittel zur Beeinflussung ä rztlichen 
Handelns

l US-Studie: Wirksamkeit von PV hö her, 
wenn:
– PV krankheitsspezifisch
– vorheriger Diskussion mit dem Arzt
– Vorsorgevollmacht vorhanden

l Hilfe statt Bedrohung



Einfluss von Informationen
Murphy fragte 371 Patienten über 65 Jahren
„Wünschen Sie eine kardiopulmonale
Reanimation?“
nach Aufklä rung über die Ü berlebenswahrscheinlichkeit
fiel die Antwort von 41% auf 22%

Bei einer Erkrankung mit Lebenserwartung <1 Jahr
wünschten nur noch 5% eine Reanimation

Murphy NEJM 1994



Einfluss von Informationen

l Film: „Tod auf Verlangen“
– Patient mit amyotropher Lateralsklerose (ALS)

– unzureichende Symptomkontrolle

– 2 Hausä rzte und eine Neurologin bestä tigen,
dass der Patient ersticken wird

– Patient wird euthanasiert

l Information war falsch!



Umfrage bei neurologischen Chefä rzten

l 32%: indirekte Sterbehilfe ist strafbar

l 45%: Behandlung der terminalen Atemnot 
mit Morphin = Euthanasie

l 60%: Angst vor Rechtsfolgen beim Abbruch 
lebenserhaltender Maßnahmen

l 47%: eigene Ausbildung für die Begleitung in 
der Terminalphase „mä ßig bis schlecht“




